
,. 

II -111jb der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 
1010 Wien, den 14 .. September 1993 
Stubenring 1 

Zl. 10.009/211-4/93 

DVR: 0017001 
Telefon: (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 
Auskunft: 
Klappe: - DW Sdo11AB 

1SD3 -09- ~ ~ 

B e a n t w 0 r tun g zu S23.3#J 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. HAIDER, DOLINSCHEK, 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales be
treffend Pensionsniveau im Bereich der Arbeiter

kammern und Sozialversicherungsträger, 
Nr. 5233/J. 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen 

Anfrage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Hinsichtlich der Bediensteten der Sozialversicherungsträger ist 

festzuhalten: 

Die Dienstordnungen für die Sozialversicherungsbediensteten sind 

ihrer rechtlichen Natur nach normativer Teil des entsprechenden 

Kollektivvertrages. 

Ich habe grundsätzlich keine Möglichkeit, in die Kollektivver

tragsfreiheit der Vertragspartner einzugreifen. Jede Dienstord

nungsänderung muß zwar vom Bundesminister für Arbeit und So

ziales genehmigt werden; diese Genehmigung hat aber unter dem 

Blickwinkel zu erfolgen, daß die Regelungen nicht den öffentli

chen Interessen vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungsrechts 

entgegenstehen und nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

der Versicherungsträger gefährden. 

In diesem Sinne haben meine Amtsvorgänger und ich bisher den 

vorgelegten Dienstordnungsänderungen die Zustimmung erteilt. o 
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Davon abgesehen ist folgendes zu bemerken: 

Einen wichtigen Punkt der von den Koalitionsparteien be

schlossenen Pensionsreform hat die langfristige Annäherung der 

verschiedenen Alterssicherungssysteme dargestellt. In diesem 

Zusammenhang haben die die Sozialversicherungsbediensteten 

vertretenden Gewerkschaften und der Hauptverband der öster

reichischen Sozialversicherungsträger vereinbart, im Anschluß an 

die Beschlußfassung über die 51. ASVG-Novelle (Pensionsreform) 

Verhandlungen mit dem Ziel einer Harmonisierung des Pensions

rechtes der Sozialversicherungsbediensteten mit dem des ASVG 

aufzunehmen. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß sich die Bedien

steten (die Pensionisten) der Sozialversicherungsträger von 

Reformvorhaben nicht ausschließen; dies umso weniger als die im 

Dienstrecht der Sozialversicherungsbediensteten vorgesehenen 

Leistungen von den Versicherten, die von diesen Reformen be

troffen sind, und den Dienstgebern finanziert werden. 

Die Verhandlungen werden auch darauf Bedacht nehmen müssen, daß 

zwar die Bediensteten der Sozialversicherungsträger zu einer gut 

abgesicherten Berufsgruppe in österreich zählen, daß es aber auch 

andere Gruppen von Arbeitnehmern gibt, die ein durchaus ver

gleichbares Dienstrecht besitzen. 

Hinsichtlich der Bediensteten der Arbeiterkammern ist 

festzuhalten: 

Für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen der Arbeiterkammern sieht § 78 Abs. 1 Arbei

terkammergesetz 1992 (AKG), BGBl.Nr. 626/1991, vor, daß diese in 

einem Kollektivvertrag im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes 

geregelt werden können. 

Wenn kein Kollektivvertrag zustande kommt, hat die Hauptversamm

lung der Bundesarbeitskammer Richtlinien für die Gestaltung der 
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Arbeitsverhältnisse zu erlassen (§ 78 Abs. 2 AKG). Diese Richt

linien sind rechtlich als Vertragsschablone zu beurteilen. 

Für den Kollektivvertrag bzw. die Richtlinien schreibt § 78 

Abs. 4 weiters vor, daß - wenn eine Pensionszusage vorgesehen 

ist - zugleich die Leistung eines Pensionsbeitrages des Arbeit

nehmers festzulegen ist. Das AKG enthält keine weiteren Deter

minierungen des Inhalts des Kollektivvertrages bzw. der Richt

linien. 

Gemäß § 91 Abs. 2 Z 4 AKG hat das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales als Aufsichtsbehörde die Richtlinien gemäß § 78 

Abs. 2 AKG zu genehmigen, wobei Prüfungsmaßstab die Gesetzmäßig

keit ist. 

Die von der Hauptversammlung am 11. Dezember 1992 beschlossene 

Richtlinie für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse zu den 

Kammern für Arbeiter und Angestellte und der Bundesarbeitskammer 

(RILAK) war daher in ihrem pensionsrechtlichen Teil auf ihre 

übereinstimmung mit dem AKG selbst - d.h. in inhaltlicher Hin

sicht mit § 78 Abs. 4 und in formeller Hinsicht mit § 83 - und 

mit anderen gesetzlichen Bestimmungen, insbesonders dem Be

triebspensionsgesetz, zu prüfen. Diese Prüfung ergab keine 

Gesetzwidrigkeit, sodaß die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu 

erteilen war. 

Prüfungsmaßstäbe, die vom Gesetz nicht vorgesehen sind, können 

und dürfen von einer in einem Rechtsstaat agierenden Behörde 

nicht aus eigenem Gutdünken herangezogen werden. Ob daher die 

von den Arbeiterkammern vertretenen Arbeitnehmer selbst betrieb

liche Pensionsansprüche haben, kann im gegebenen Zusammenhang 

keine Rolle spielen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß es 

sehr wohl von der Arbeiterkammer vertretene Arbeitnehmer bzw. 

Arbeitnehmergruppen gibt, die eine kollektivvertragliehe oder 

auf Betriebsvereinbarung bzw. Einzelvertrag beruhende Betriebs

pensionszusage haben, sodaß diesen gegenüber von einer Besser

steilung der Beschäftigten der Arbeiterkammern nicht gesprochen 

werden kann. 
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Im übrigen obliegt die Ausgestaltung und Änderung der RILAK 

innerhalb des obens skizzierten gesetzlichen Rahmens der auto

nomen Entscheidung der zuständigen Organe der Bundesarbeits

kammer. 

Zu Frage 4: 

Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragen 1 bis 3 erübrigt 

sich eine Beantwortung dieser Frage. 

Der Bundesmin"ster: 

" 
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Bi::ILAGE 

Nr. 5233/J 

1233 -07- 1 4 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Dolinschek 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Pensions niveau im Bereich der Arbeiterkammern und Sozialversicherungsträger 

Immer wieder berichten die Medien über das im Vergleich zum ASVG sehr hohe Pensionsni
veau im Bereich der Arbeiterkammern und Sozialversicherungsträger. Ohne die Verdienste 
der dort arbeitenden Spezialisten mindern zu wollen, erzeugt diese Bevorzugung im Vergleich 
mit den von diesen Institutionen vertretenen bzw. betreuten Menschen eine verständliche 
Mißstimmung. Insbesondere gilt dies für die Pensionsversicherungsträger und die Sozialver
sicherungsträger insgesamt, die nicht nur an der Berechnung der niedrigen Pensionen der 
Durchschnittsbürger mitwirken, sondern auch einen gewissen Einfluß auf die Gesetze in diesem 
Bereich haben. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundes
minister für Arbeit und Soziales die nachstehende 

1. 

.., 

3. 

4. 

Anfrage: 

Hielten Sie es nicht für gerechter, die Bediensteten der Sozialversicherungsträger und 
der Arbeiterkammern ausreichend zu entlohnen, im Bereich der Pensionen ihnen aber 
keine Besserstellung gegenüber den von ihnen vertretenen bzw. betreuten Bürger 
zukommen zu lassen? 

Wenn ja, wie werden Sie sich dafür einsetzen, daß entsprechende Anpassungen der 
Dienstverträge zumindest bei neu aufgenommenen Bediensteten erfolgen? 

Haben Sie bereits in der Vergangenheit Veränderungen in diesem Bereich gefordert 
und wenn ja, welche Änderungen konnten Sie erzielen? 

Wenn Sie eine Veränderung nicht anstreben, wie stellen Sie sich dann die langfristige 
Zusammenführung der verschiedenen Pensionssysteme vor, die im .Arbeitsübereinkom
men der Koalitionsregierung angekündigt wurde? 
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